
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Herrn Landrat Reuter 

 

im Hause 

  
über Kreistagsbüro 

 

         Göttingen, 09.05.2018 

 
 

 
 

 
 

 
Umsetzung freies Wlan in Gebäuden des Landkreises 

 
Anfrage zur Kreistagssitzung am 20.06.2018 

 
 

Am 21.06.2017, also vor knapp einem Jahr, wurde im Kreistag über unseren Antrag "Freies 

WLAN für Besucher von Einrichtungen des Landkreises" beraten. In der Stellungnahme des 

Landkreises wurde die unverzügliche Umsetzung eines freien Bürger- bzw. Benutzer-Wlans 

angekündigt, "sobald die durch den Deutschen Bundestag am 30.06.2017 beschlossene 3. 

Änderung des Telemediengesetzes in Kraft getreten und die notwendige Rechtssicherheit für 

WLAN-Betreiber hergestellt ist." Das gennannte Gesetz ist mittlerweile in Kraft getreten. 

 

Auch der Änderungsantrag von SPD, Grüne und FWLG schloss sich der Forderung einer 

zeitnahen Umsetzung an und konkretisierte diese lediglich durch die Formulierung 

"publikumsintensive Bereiche" in den Gebäuden des Landkreises. 

 

Leider lässt das Angebot eines freien Bürger-Wlans noch immer auf sich warten. Inzwischen 

erreichten uns etliche Anfragen von Bürgern auch in den sozialen Netzwerken diesbezüglich, 

was deutlich macht, dass eine große Nachfrage besteht. 

 

 

 



Wir fragen deshalb: 

 Aus welchen Gründen ist bisher diese "unverzügliche" Umsetzung des freien Bürger 

und Benutzer-W-Lan  noch nicht erfolgt? 

 Wann ist mit freiem W-Lan in Gebäuden des Landkreises zu rechnen? 

 Auf welchem Stand sind die aktuellen Planungen hierzu? 

 Welche Gebäude/Bereiche, außer dem Landkreis-Gebäude selbst sollen mit freiem 

W-Lan ausgestattet werden? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Eckhard Fascher 

Dr. Mohan Ramaswamy 


